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2) Aus den Kaufprotokollen ꝛc. , die nach den
Vorſchriften der Grundſteuer Ordnung
zur Aufnahme in die Durchſchnitts⸗SSumme
geeignete , in den Jahren 1800 bis 1809
vorgefallene wirkliche Kaͤufe zu extrahiren ,
und durch Ziehung des Durchſchnitts den

Werth per Ruthe zu beſtimmen .

3) Fehlt dieſes Mittel den Werth zu beſtim⸗

men , ſo iſt eine ETS Tazu laſſenn
4 ) Ueber die Art und Weiſe der Ausmittlung

des Werths des theuerſten Terrains iſt
dem Ber zeichniß Ziffer IT , eine Nachwei⸗
ſung beizulegen .

. ) Hievon iſt ſaͤmtlichen Abkigen Kreisdi⸗
reetorien zu gleicher Beſcheidung ihrer WoinkenCommiſſarien Nachricht zu geben .

6.

©. B. vom 11 , Februar 1811 . Nro , 420.
Wenn gleich der Werth eines ganzen Guts

durch vorliegende Verkaͤufe bekannt iſt „ ſo
muͤſſen doch die Haͤuſer und Gebaͤude nah , Dens
Vorſchriften der Håufer - Steuer z Ordnung
durchaus beſonders abgeſchaͤtzt und cataſtrirt
werden .

Man fehe die Sammlung I . Nro . 4.
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